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Kommentare

Selten haben wir Chirurgen so gespannt 
auf die Entscheidungen des Deutschen 
Ärztetages bzgl. Musterweiterbildungs-
ordnung gewartet wie in diesem Jahr. Von 
chirurgischer Seite mit Einbindung aller 
Berufsverbände haben wir wichtige An-
träge zur Änderung der Musterweiter-
bildungsordnung im Gebiet Chirurgie in 
wahrlich mühsamen Sitzungen erarbeitet 
und rechtzeitig der Weiterbildungskom-
mission der Bundesärztekammer vorge-
legt. Parallel liefen Abstimmungsgespräche 
mit Präsidenten der Ärztekammern und 
Ärztekammerdelegierten des Ärztetages, 
um die Musterweiterbildungsordnung 
den derzeitigen und künftigen Rahmen-
bedingungen in unserem Gebiet und den 
chirurgischen Fächern anzupassen. Dazu 
zählt für das Fach Orthopädie und Unfall-
chirurgie der Antrag, das fachgebundene 
Röntgen als Bestandteil der fachärztlichen 
Weiterbildung aufzunehmen, um zu ga-
rantieren, dass alle Fachärzte bei Nieder-
lassung die Chance haben, Röntgenauf-
nahmen selbständig durchführen zu kön-
nen. Voraussetzung ist natürlich die per 
Gesetz vorgeschriebene Schulung.

Daneben wurde die Zusammenlegung 
der Facharztsäulen Allgemeine Chirurgie 
und Viszeralchirurgie in eine gemeinsame 
Säule und darauf aufbauend eine Zusatz-
weiterbildungsqualifikation „Spezielle 
Viszeralchirurgie“ beantragt.

Auch ein Antrag zum fachgebundenen 
MRT und weitere Anträge für das Gebiet 
Chirurgie wurden rechtzeitig den Gre-
mien vorgelegt.

Was kam dabei heraus?

E	Nahezu alle Anträge wurden dem 
Vorstand der Bundesärztekammer zur 
weiteren Bearbeitung zugewiesen.

Die für uns wichtigen Anträge wurden 
somit nicht entschieden. Der „Weg durch 
die Instanzen“ muss nun erneut gegangen 
werden. Vielleicht entscheidet aber auch 
der Vorstand der Bundesärztekammer an-
ders, wir wissen es nicht.

Weiterzubildende in Neu-Ulm wer-
den teilweise andere Inhalte und Kennt-
nisse zur Erlangung ihres Facharztes Or-
thopädie und Unfallchirurgie haben als 
ihre Kolleginnen und Kollegen in Ulm. 
Links- und rechtsrheinisch bestehen un-
terschiedliche Bedingungen und Voraus-
setzungen zur Befugniserteilung im Fach 
Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Wei-
terbildungsbefugniserteilung zum fachge-
bundenen Röntgen wird in vielen Kam-
mern völlig unterschiedlich geregelt. In 
Berlin ist derzeit der Prozess, das Rönt-
gen wieder zurück ins Fach zu holen, an-
geschoben worden. Viele von uns, die seit 
Jahren diese Kleinstaaterei im Bereich der 
Weiterbildung erleben, können nicht ver-
stehen, dass im Zeitalter papierloser Infor-
mationstechnologie, europäischer Fach-
arztexamina und Regulierung der Migra-
tion von Ärzten in Europa hier in Deutsch-
land derart unverständliche, kleinstaatliche 
Regelungen existieren. Dies ist dem Föde-
ralismus geschuldet, wie Almut Tempka in 
ihrem Artikel ausführt. Vielleicht wird nun 
der Einen oder dem Anderen etwas klarer, 
warum wir uns in Deutschland, wo dieses 
Recht an die einzelnen Ärztekammern de-
legiert wurde, schwerer mit einer einheit-
lichen Regelung tun als etwa die Kollegen 

in England, wo die Fachgesellschaften „den 
Hut“ für die Regelung der Weiterbildungs-
ordnung aufhaben.

Dennoch: Die Juristen haben uns das 
bereits seit Jahrzehnten vorgemacht, in 
dem sie eine Kammer beauftragten, eine 
einheitliche Weiterbildungsordnung für 
alle Kammern zu schaffen. Warum kann 
dieses Modell nicht auch für uns Ärzte 
gelten? Bei allen guten Gründen, die von 
Frau Tempka stringent aufgezeigt wurden 
und von unseren Kollegen bei den Kam-
mern mit Überzeugung vertreten werden, 
bei all diesen guten Gründen sollten wir 
dennoch dafür Sorge tragen, dass der Fö-
deralismus nicht zum Selbstzweck wird. 
In der Gemeinsamen Weiterbildungs-
kommission der chirurgischen Fachge-
sellschaften und Berufsverbände werden 
wir dieses Thema im Herbst aufgreifen 
und versuchen, Bewegung im Sinne einer 
bundeseinheitlichen Harmonisierung zu 
bringen. Zur Not wird uns eventuell hier 
die Politik unterstützen müssen.

Ihr 

H. Siebert
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